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Ackerfläche nördlich Seltz 

Lage: Gemarkung Seltz, Flur 3, Flst. 14 (91.184 m²), Flst. 15 (100.403 m²), Flst. 16 (108.250 
m²), Flst. 17 (115.644 m²) 

Naturraum: Landschaftszone 3 Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte  

Ausgangszustand 

Unmittelbar nördlich an den Ortsteil Seltz der Gemeinde Gültz, östlich und westlich von 
versiegelten ländlichen Wegen begrenzt, liegt ein intensiv bewirtschafteter Acker. Dieser wird 
derzeit zum Anbau von Leguminosen genutzt und hat eine Größe von ca. 40,15 ha. 

Ziele und Maßnahmen 

Im Rahmen des Maßnahmenkonzepts soll die ausgewiesene Ackerfläche durch eine Kombination 
folgender, näher beschriebenen Maßnahmen umstrukturiert werden. 
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Abbildung 1 Kompensationsmaßnahmen und Strukturanreicherung auf Ackerfläche nördlich des Ortsteils Seltz der Gemeinde Gültz im Rahmen des Vorhabens Windpark RH2-PTG Karte: 
©Google Maps bearbeitet mit QGIS 3.12.3 (ENTWURF)  
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Geplant ist die Umwandlung von Acker auf rund 26 ha zu einer multifunktionalen 

Komplexmaßnahme, bestehend aus einer parkartigen Grünfläche, einer Streuobstweise, einer 

Extensivwiese mit Strukturierung durch mehrreihige Hecken / Feldgehölze auf 15 % (entspricht 

1,5 ha der Maßnahmenfläche 3a) der Fläche und Extensivwiese nördlich von Seltz. 

Der Windpark RH2-PTG generiert gemäß HZE M-V 2018 einen Gesamtbedarf von 72,8 ha 

Eingriffsflächenäquivalent, davon 42,62 ha für das Landschaftsbild und 30,18 ha für den 

multifunktionalen Kompensationsbedarf.  
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Gemäß der folgenden Formal (HZE M-V 2018) ergibt sich folgender Kompensationsbedarf:  

In der Berechnung des Kompensationsflächenäquivalents wird ein Leistungsfaktor von 1 angesetzt. 

Dies wird durch das Fehlen von Störquellen begründet. Die Maßnahmenflächen 2-3b liegen zwar 

zwischen zwei Feldwegen, hierbei handelt es sich bei dem westlichen Weg um einen allenfalls 

gelegentlich, durch landwirtschaftliche Fahrzeuge, frequentierten Feldweg. Der östlich angrenzende 

Weg wird von einer Allee begleitet, sodass auch hier mit keinen Auswirkungen zu rechnen ist. Die 

Maßnahme 1 gehört zu Zielbereich Siedlung, hier wird bereits beim Kompensationswert die 

Beeinträchtigung durch Störquellen berücksichtigt.  

Tabelle 1: Berechnung des Kompensationsflächenäquivalents der Ausgleichsmaßnahme 

Maßnahme Maßnahmentyp 

nach HzE MV 

Fläche  

(m²) 

Kompensationswert 

KW 

Leistungsfaktor 

LF 

Gesamtkompensations-

flächenäquivalent 

KFÄ (m²) 

1 6.11 30.000 1,5 1 45.000 

2 2.51 30.000 3 1 90.000 

3a 2.31 100.000 3 1 300.000 

3b 2.31 100.700 3 1 302.100 

  260.000  Gesamt 737.100 

 

Gesamtkompensationsflächenäquivalent  

Maßnahmen 1,2,3a       435.000 m² KFÄ 

Maßnahme 3b        302.100 m² KFÄ 

Gesamtkompensationsflächenäquivalent Maßnahme   737.100 m² KFÄ 

Die Kompensationsmaßnahmen 1, 2 und 3a kompensieren als landschaftsbildwirksame 
Maßnahmen mit 43,5 ha Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ) die Landschaftsbild-
beeinträchtigung von 42,62 ha komplett.  

Maßnahme 3b mit 30,2 ha Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ) kann den multifunktionalen 
Kompensationsbedarf von 30,18 ha ebenso komplett kompensieren. 

Artenschutzrechtliche Lenkungsfläche für Rotmilan, Schwarzmilan und Weißstorch 

Die restliche Fläche von ca. 14 ha (40 ha-26 ha) kann, ergänzend zu den ebenfalls lenkend 

wirkenden Kompensationsmaßnahmen als zusätzliche artenschutzrechtliche Lenkungsfläche für den 

Rot- und Schwarzmilan sowie den Weißstorch verwendet werden. Der Acker bleibt dazu erhalten 

und wird während der Laufzeit der WEA mit Klee, Kleegras oder Luzerne bewirtschaftet. Eine 

(multifunktionale) Anrechnung als Maßnahme zur Kompensation des Eingriffs in Natur und 

Landschaft ist nicht möglich, da dieser Maßnahmentyp nicht in Anlage 6 HZE MV 2018 enthalten 

ist. 

Zusammen mit den vorab beschriebenen Kompensationsmaßnahmen ergibt sich eine neu 

angelegte Lenkungsfläche von rund 40 ha Gesamtgröße. 


